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Verbrechen gegen die Menschlichkeit – 

Terrorismus, Gewalt und Prävention 
Stellungnahme des Vorstands der Arbeitsgemeinschaft 

für Friedens- und Konfliktforschung 

28. September 2001 

Nach dem ersten Schock und dem Entsetzen über die terroristischen Anschläge in den USA am 11. September 2001 hat das Nachdenken über die Konsequenzen begonnen. Wird auf Massenterror dieser Art mit Krieg reagiert und wird der Versuch unternommen, die Verantwortlichen als Feinde militärisch nieder zu zwingen? Oder werden sie als Verbrecher gefasst, nach juristischen Regeln verurteilt und bestraft? Welcher Logik folgen die Maßnahmen der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Terrorismusbekämpfung? Welche langfristigen Veränderungen in der Weltpolitik sind notwendig, um das gesellschaftliche Umfeld zugunsten einer Politik der friedlichen Konfliktregelung zu verbessern?

Zuerst zu den Begriffen. Der Angriff auf New York und Washington wird – soweit sich die Täter vermuten lassen – von diesen als Akt der Kriegführung angesehen. Ihr Ziel, die politisch-militärischen Zentren der USA und das World Trade Center als Handlungsort und Symbol eines globalen Kapitalismus zu zerstören, weist eindeutig darauf hin. Die USA und die NATO dürfen sich in ihrer Reaktion nicht auf diese Ebene begeben und damit Terroristen die Anerkennung verschaffen, von der sie träumen. „Der Krieg beginnt mit der Verteidigung“, ist bei Clausewitz zu lesen. Das heißt, der Angegriffene hat die Wahl, ob er Krieg führen will. Wir meinen, die Verteidigung gegen den Terrorismus sollte nicht der Logik des Krieges, sondern der Logik der Verbrechensbekämpfung entsprechen. Terrorismus – auch wenn er sich kriegerischer Mittel bedient – ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das strafrechtlich verfolgt werden muss. 

Dazu ist es notwendig, 

(
die Täter zu identifizieren und ihre individuelle Verantwortlichkeit festzustellen; 

(
die Täter rechtlich zur Verantwortung zu ziehen; 

(
die Täter zu bestrafen; 

· die Ursachen für Terrorismus zu erkennen und zu bearbeiten. 

Bei der schwierigen Aufgabe, wie das geschehen soll, wollen wir der Gewaltfrage nicht ausweichen. Wir meinen, bei einer Antwort darf es nicht darum gehen, Gewaltlosigkeit gegen Gewaltanwendung auszuspielen. Es kommt darauf an, Gewalt an rechtsstaatliche und völkerrechtliche Regeln zu binden, wie das auch innerstaatlich in Demokratien vorgesehen ist. Das Aufspüren und Verhaften von Verbrechern gegen die Menschlichkeit wird schwerlich allein mit den herkömmlichen Mitteln der Polizei gelingen. Der Einsatz von Zwangsmitteln sollte jedoch unbedingt der Logik der Verbrechensbekämpfung und nicht der des Krieges folgen. Es geht nicht um Rache, sondern um die Wiederherstellung der internationalen Rechtsordnung und um den Schutz der Menschen vor weiteren Verbrechen. Ob hierzu auch militärische Mittel geeignet sind, ist zu prüfen, erscheint uns aber aus friedenswissenschaftlicher Sicht zunächst sehr fraglich. 

Damit ergeben sich Kriterien, die Richtschnur für politisches Handeln sein sollten. Der Aufbau von Feindbildern im Rahmen eines „Kampfs der Kulturen“ und militärische Vergeltungsschläge mit unabsehbaren Schäden bei Nicht-Betroffenen fallen als Mittel aus. Die Militarisierung der Politik, die Polarisierung der Welt in Freunde und Feinde und die Schwächung aller Entwicklungen, die "global governance", also eine multilaterale Weltordnung gemäß gemeinsam vereinbarten Normen und Regeln und unter starker Beteiligung gesellschaftlicher Organisationen, zum Ziel haben, wäre ein zivilisatorischer Rückschritt. Um den Einsatz von Gewalt rechtlich einzuhegen, ist er an Beschlüsse des Weltsicherheitsrates, die strikte Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit der Mittel, einschließlich der Abwägung der Folgen einer Intervention (Destabilisierung eines Staates, einer Region u. ä.) und an das humanitäre Völkerrecht zu binden. Nach diesen Kriterien ist ein militärischer Angriff auf sog. „Schurkenstaaten“ als Mittel der Terrorismusbekämpfung nicht zu rechtfertigen. 

Es gibt keinen Weltstaat, keine Weltpolizei und keine Weltjustiz. Es gibt aber tragfähige Ansätze zu einer globalen Rechtsordnung, die rasch ausgebaut werden sollten. Die völkerrechtliche Normbildung zur Ächtung des Terrorismus ist weit fortgeschritten, wenn auch noch nicht vollendet. Die gegenwärtige Situation sollt nicht dazu führen, die nach wie vor ungeklärten Abgrenzungen zwischen Terrorismus, Volksaufständen, Bürger- und Guerillakriegen übergangen werden und Unrechtsregime Gewalt mit dem Argument der „Terrorismusbekämpfung“ begründen können. Eine Konvention zur Einrichtung eines internationalen Strafgerichtshofs wurde verabschiedet, der Ratifizierungsprozess ist im Gange. Hier sind die USA gefordert, ihre ablehnende Haltung aufzugeben. Zu einer Reaktion auf Terrorismus gehört auch die internationale Zusammenarbeit der Polizei, von Ermittlungsbehörden und Geheimdiensten, die allerdings rechtsstaatlich kontrolliert werden muss, wie schwierig dies in autoritären Regimen auch immer ist. Aber selbst Demokratien haben hier Defizite, was die Kontrolle angeht. 

Repression ohne Schritte zu einer Prävention des Terrorismus durch eine Veränderung der Politik wird auf Dauer erfolglos sein. Allerdings ist hier vor „Allmachtsphantasien“ zu warnen. Weder Repression noch Prävention noch eine Kombination von beidem werden schnelle Abhilfe schaffen. 

Auch wenn nichts terroristische Verbrechen rechtfertigt, so haben sie doch Ursachen. Sie liegen gewiss in Fehlentwicklungen westlicher Politik. Mit dieser Feststellung soll jedoch die Verantwortung vieler Eliten für Bürgerkriege, Elend und Repression in den Staaten, in denen sie an der Macht sind, nicht unterschlagen werden. Die Globalisierung westlicher kultureller Verhaltensweisen empfinden viele Gesellschaften in der Welt als Marginalisierung ihrer eigenen Traditionen. Die Demonstration erdrückender militärischer Überlegenheit schafft Gefühle der Ohnmacht. Und nicht zuletzt sind die ungelösten Regionalkonflikte (insbesondere im Nahen Osten) ein ständiger Nährboden für terroristische Aktionen. Hier ist ein viel weitergehendes Engagement aller Beteiligten notwendig, um zu einer für alle Seiten akzeptablen Regelung zu kommen, so schwierig sie auch sein mag. Vielleicht schafft hierzu der Terrorangriff auf die USA eine neue Chance. Dies wie auch eine Umorientierung der westlichen Politik zu mehr globaler sozialer und wirtschaftlicher Verantwortung braucht eine lange Zeit. Kurzfristig ist aber schnell zu ändern, was gerne verdrängt wird. Auch die westlichen Staaten haben in der Vergangenheit Bewegungen gefördert, die sich terroristischer Mittel bedienten. Wer den Terrorismus bekämpfen will, muss aufhören, mit zweierlei Maß zu messen. 
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